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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

Öffentliche Bekanntmachung 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 23.05.2025,  (Bpl.Nr. 1078/24), Brandschutzsanierung 

Treppenhaus Robert-Bosch-Straße 30 in Blaichach, (Fl.Nr. 68/32), Gemarkung Blaichach, bauaufsichtlich 

genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

http://www.oberallgaeu.org/amtsblatt%20seit%2001.%20November%202024
http://www.vgh.bayern.de/
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Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 2.37, und bei der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach 

eingesehen werden.          154 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

Öffentliche Bekanntmachung 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 26.05.2025,  (Bpl.Nr. 1077/24) Brandschutzsanierung 

Treppenhaus Robert-Bosch-Straße 28 in Blaichach, (Fl.Nr. 68/47), Gemarkung Blaichach, bauaufsichtlich 

genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

http://www.vgh.bayern.de/
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Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 2.37, und bei der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, 87544 Blaichach 

eingesehen werden. 

 

 

Diana Riederer          155 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

Öffentliche Bekanntmachung 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 26.05.2025,  (Bpl.Nr. 0055/25), Anbau eines Aufzuges an 

ein bestehendes Wohn- und Geschäftshaus Lindauer Straße 26 + 28 in Oberstaufen, (Fl.Nr. 41), Gemarkung 

Oberstaufen, bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

 

gez.: Diana Riederer 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 2.37, und bei dem Markt Oberstaufen, Schloßstraße 8, 87534 Oberstaufen 

eingesehen werden.         156 

 

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Fischen i.Allgäu 

 

Haushaltssatzung 2025 

Der Gemeinderat Fischen i.Allgäu hat in der Sitzung vom 30. April 2025 die Haushaltssatzung 2025 

beschlossen. Sie tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

Das Landratsamt Oberallgäu hat als Rechtsaufsichtsbehörde die nach der Gemeindeordnung erforderliche 

Genehmigung mit Schreiben vom 20.05.2025, AZ SG 33-941-780121 erteilt. 

 

Die Haushaltssatzung 2025 wird durch Bekanntgabe der Niederlegung in der Geschäftsstelle der 

Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, im Amtsblatt des Landkreises 

Oberallgäu amtlich bekannt gemacht. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen dort während des ganzen Jahres innerhalb der 

allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 

 

Mit dieser Bekanntmachung wird die Haushaltssatzung rechtskräftig. 

 

Fischen, den 03. Juni 2025 

 

GEMEINDE FISCHEN I. ALLGÄU 

 

Gez. Bruno Sauter Erster Bürgermeister         157 

 

http://www.vgh.bayern.de/
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Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

 

158 
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Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu 

 
Wasserrecht 

Errichtung einer Verrohrung im Zulauf zum Kanienbach (Kranzegger Bach) bei Flur Nr. 1486 und 1488, 

Gemarkung Rettenberg; 

Antragsteller: Herr Simon Wohlfahrt, Engelpolz 1, 87549 Rettenberg 

 

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
Herr Simon Wohlfahrt beantragte beim Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, mit Antrag vom 

11.03.2025 die Plangenehmigung für die Errichtung einer Verrohrung im Zulauf zum Kanienbach (Kranzegger 

Bach). 

 

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem. § 68 WHG durch. Die allgemeine 

Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Abs. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und Anlage 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

nicht erforderlich ist. 

 

Der Antragsteller plant die Errichtung einer neuen Überfahrt über einen namenlosen Seitenbach der 

Kranzegger Ach kurz vor dessen Mündung eben in die Kranzegger Ach. Die Überfahrt über den Bach ist als 

neues Rohrdurchlassbauwerk vorgesehen, die als Zufahrt zu dem landwirtschaftlichen Grundstück dienen 

soll. Ohne diese Überfahrt wäre eine Zufahrt nur über fremde Grundstücke möglich. 

 

Es ist vorgesehen, eine neue Überfahrt über den kleinen Bach in Form eines Rohrdurchlasses mit einem Rohr 

mit  Durchmesser DN 800 auf einer Länge von rund 5,50 m dauerhaft herzustellen. 

 

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse. Es ist daher keine 

Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. Die maßgeblichen Unterlagen zur Entscheidung können beim 

Landratsamt Oberallgäu, Abteilung Wasserrecht, eingesehen werden. 

 

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbstständig 

anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 

 

Gez. Justin Martin         159 
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Bekanntmachung der Gemeinde Burgberg i. Allgäu 

über die Steuerfestsetzung und Entrichtung 

der Grundsteuer A und B für das Jahr 2025  

 

Letztmals ergingen nach der Veranlagung zum 1. Januar 2025 aufgrund der Grundsteuerreform generell 

neue Grundsteuerbescheide. Die Grundsteuer A blieb unverändert bei 350 v. H., die Grundsteuer B blieb 

unverändert bei 430 v. H. Weitere Grundsteuerbescheide wurden und werden nach später folgenden 

finanzamtlichen Grundsteuermessbescheiden bekannt gegeben.  

 

Für all diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlagen (Messbeträge) sich seit der letzten 

Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 

Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGB I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 32 des 

Gesetzes vom 02.12.2024 (BGBl 2024 I Nr. 387), die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2025 in unveränderter 

Höhe festgesetzt. 

 

Die Grundsteuer 2025 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 

Vierteljahresbeiträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2025 bzw. in den Fällen 

des § 28 Abs. 2 Nr. 1 GrStG in einem Jahresbetrag am 15. August 2025 oder nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 GrStG je zur 

Hälfte am 15. Februar 2025 und 15. August 2025 fällig. Für Steuerpflichtige die von der Möglichkeit des § 28 

Abs. 3 GrStG Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer für 2025 in einem Betrag am 1. Juli 2025 fällig. 

Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbescheide für das Kalenderjahr 2025 erteilt, so 

sind die darin festgesetzten Beträge zu entrichten. Die Grundsteuerbescheide und die Begründung hierzu 

können bei der Gemeinde Burgberg i. Allgäu, Grüntenstraße 2 eingesehen werden. 

Die öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der Veröffentlichung als bekannt 

gegeben. 

 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die 

gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 

wäre. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der wirksamen 

Bekanntmachung zu laufen beginnt, entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage 

(siehe 2) erhoben werden. 

 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 

 Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen bei der Gemeinde Burgberg i. Allgäu, 

Grüntenstraße 2, 87545 Burgberg i. Allgäu. 

 Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 

werden, so kann Klage bei dem Bayer. Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 

werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben 

werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage 
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muss den Kläger, den Beklagten Gemeinde Burgberg i. Allgäu und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 

werden. 

 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

 Die Klage ist bei dem  

Bayer. Verwaltungsgericht Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg schriftlich oder zur Niederschrift 

des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den 

Beklagten Gemeinde Burgberg i. Allgäu und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 

einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 

angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 

allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 

22.06.2007 (GVBI 13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein fakultatives 

Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und 

unmittelbarer Klageerhebung. Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. 

durch E-Mail) ist unzulässig. Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 

01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten.  

 

Durch die Einlegung eines Rechtsmittels wird die Wirksamkeit dieses Steuerbescheides nicht gehemmt, 

insbesondere die Einziehung der angeforderten Steuer nicht aufgehalten. Einwendungen, die sich gegen die 

Steuerpflicht überhaupt, gegen den Steuermessbescheid/Zerlegungsbescheid oder den Zuschlag wegen 

verspäteter bzw. Nichtabgabe der Steuererklärung richten, sind bei dem Finanzamt, das den 

Steuermessbescheid/Zerlegungsbescheid erlassen hat, anzubringen. 

 

Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer keine Kosten; ist der Widerspruch 

erfolglos oder wird er zurückgenommen, so hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des 

Widerspruchsverfahrens zu tragen. 

 

Burgberg i. Allgäu, 28.05.2025 

GEMEINDE BURGBERG I. ALLGÄU 

gez: Eckardt, 1. Bürgermeister         160 

 

 

 

 

Sonthofen, den 03.06.2025 

 
 
 

Indra Baier-Müller 
Landrätin 
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